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Grundgesetz und Rechtskultur

In der Bundesrepublik gibt es die trias politica, worin die Gesetzge​bung richterlicher Prü​fung unterliegt. Zudem ist Deutschland eines der we​ni​gen Länder, die ein spezielles Ver​fas​sungs​gericht haben. Dieses Ver​fas​sungsgericht spielt jedoch nicht nur eine Rolle im, in engerem Sinn, po​li​ti​schen Prozeß. Auf dem Wege von Verfassungsklagen wird es auch viel​fach in An​spruch genom​men von politischen Organisationen und individuellen Bür​gern, die ihre Grund​rech​te verletzt oder sich in deren Ausübung be​schränkt se​hen und 'Einzelfallgerechtigkeit' (vgl. Schnei​der 1998 und Zim​mer​mann 2005) be​an​spruchen. Die Folge sind jähr​lich Tausende von Ver​fas​sungs​be​schwer​den – wenngleich viele davon Zivil​rechts​klagen sind, die bis zum Ver​fas​sungs​gericht durch​ge​drungen sind.

In den Niederlanden gibt es keine trias politica und von daher auch kei​ne dem Ver​fas​sungs​gericht vergleichbare Instanz. In diesem Land hat, wie auch in Großbrittannien (das nicht ein​mal ein Grundgesetz hat) und den Skandinavischen Ländern, die Politik das letzte Wort. Ge​setz kann nur durch neues Gesetz außer Kraft ge​setzt werden. Abgesehen von der Route über den europä​i​schen Gerichtshof sind Grundrechte nur sehr beschränkt einklagbar. Klagen sind vor allem mög​​lich über die Aus​füh​rung von Ge​set​zen, wofür das letzt​in​stanzlich zu​stän​di​ge Organ der 'Ho​he Rat' ist (V.Deth und Vis 1995). Von dieser Möglichkeit ma​chen die Nie​der​län​der jedoch weit weniger Gebrauch als die Deutschen von ih​rem Recht der Ver​fassungsklage. Politische Fra​gen ver​sucht man in einem auf Konsensus angelegten politischen Prozeß - die Niederlande gel​ten als 'Ver​hand​lungsdemokratie' - politisch zu regeln, Streitigkeiten versucht man eher prag​ma​tisch zu lösen, nicht durch den Gang zum Ge​richt. Und zuweilen hat man sich abzufinden mit der Ver​let​zung von Grundrechten, denn in hori​zon​talen Beziehungen gibt es keine rich​ter​li​che Prüfung der Grundrechte (Kortmann 2005).


Die Konsequenz ist, daß die niederländische Rechts​praxis weniger uni​​versalistisch als die deutsche ist. Das Besondere, Abwei​chende, manch​mal auch Grundrechten widersprechende hat mehr Raum geduldet oder, ent​spre​chend dem niederländischen Nationalethos, toleriert zu wer​​den und sich zu ent​falten. Dieser Unterschied spiegelt auch ein in der Tendenz grund​sätz​lich ver​schie​de​nes Rechts​ver​ständnis: Universalistisch in​terpretiertes Recht wird als richtiges Recht in Anspruch ge​nom​men. Es geht einher mit der Kon​zeption einer 'übergesetzlichen' Rechts​auf​fas​sung (vgl. Mohr 2008), der Entwicklung akademischer Rechtstheorien und, suchend nach ob​jek​tiven Kri​te​ri​en, Wahr​heitsphilosophien. Nicht zufällig ist dies eine deut​sche Do​mä​ne. Partikularismus nicht aus​schlie​​ßen​​des Rechts​​verständnis sieht Rich​tigkeit und Wahrheit - in nor​mativen Fragen, nicht oder we​​ni​ger be​​züglich prakti​scher Re​geln wie dem Ver​kehrsrecht - als Sa​che der Beratung, des Ver​han​delns und Abwägens. Niemand hat die Wahr​heit gepach​tet.
 Gro​​ßen Rechts​- und Wahr​heit​s​the​o​ri​en, wie übri​gens auch der Idee eines ’Verfassungspatrio​tis​mus’, fehlt in die​sem Kon​text der Nähr​bo​den. In den Nie​der​​landen, wie in England, sind sie da​her marginal (Gessner et al. 1996). Ein bemer​kens​wer​ter Gegensatz zu Großbrittannien, den USA sowie Skandinavien und ein wenig sogar Deutsch​land mit seinen Schöffengerichten ist, daß die Rechtssprechung in den Niederlanden voll​standig pro​fes​sionalisiert ist. Leien haben dort keinen Platz (vgl. Griffiths 1997). Niemand mag die Wahrheit ge​pachtet haben, aber offenbar wird doch unterstellt, dass studierte Ex​​per​ten ihr näher sind.


Unterschiedlich ist also nicht nur der formal-institutionelle Rahmen des Rechts​sy​stems der beiden Länder, sondern auch das Rechtsverständnis und die Rechtskultur, der Umgang der Bür​ger so​wie po​li​ti​scher Instanzen mit Recht und Rechtsfragen. Rechts​kultur ist ein Aspekt po​liti​scher Kul​tur, die umschrieben werden kann als politischer 'way of life' einer Gesellschaft, ih​rer politisch rele​van​​ten In​ter​​ak​tionsmuster, Normen und Werte (Thompson et al. 1990), wobei Normen, das ver​bind​liche Wer​te umfassende 'nor​​​male' Verhalten, worauf man im Alltag eingestellt ist und woran Er​war​tungen ge​​knüpft sind, wichtiger sind als in Umfragen veröffentlichte, oft eher un​verbindliche Wer​te.
 Poli​ti​sche Kul​tur kommt beispiels​wei​se zum Aus​druck in den Spielre​geln politischer Aus​ein​an​der​setzung, in der Art und Wei​se in der Men​schen Staatsbürgerschaft ein​füllen und wie sie mit Auto​ri​tät, Regeln, Ge​​setz und Kon​flikten umge​hen. Und die Existenz oder Nichtexistenz bestimmter for​ma​ler Regeln und Gesetze kann der Niederschlag politischer Kul​tur sein. 


Mit aller bei Verallgemeinerungen gebotenen Vorsicht kann man sagen, daß die nie​der​län​di​sche politische und Rechtskultur eher pragmatisch und auf Ausgleich bedacht ist, während die deut​sche formaler ist und einen hö​he​ren Grad der Verrechtlichung der Politik und des All​tags​​lebens kennt. Ei​ne größere Gesetzestreue der Deutschen - die dem Bild der autoritären ge​gen​​über der li​be​ra​len Ge​sellschaft entspricht - kann man daraus allerdings nicht direkt schluß​fol​​​gern. Dieses Bild hat ei​​nen hohen Klischeege​halt. Es verkennt, daß die Niederlande im Ver​hältnis Bürger - Staat bis in die sech​​ziger Jahre geradezu ein Musterland von Gesetz und Ord​nung gewesen sind und auch heute noch eine Reihe von kaum zur Diskussion gestellten au​toritä​​ren und hierarchischen Strukturen auf​wei​​sen. Das Selbst- wie auch Fremdbild von Ega​litarismus und Liberalität (Wil​ter​dink 1993,Kuper 2006: 120-132) verdeckt die​se Strukturen jedoch. Erst in den letzten Jahren hat dieses Bild durch das An​wachsen rechtsradikaler politischer Strömungen einige Risse bekommen.


Im folgenden sollen die Rechts- und politischen-kulturellen Unter​schie​de der beiden Län​der kurz skizziert und anschließend in ei​ner histo​ri​schen Analyse plausibel gemacht werden. Die gene​rel​le These die​ser Analyse ist, daß politische und Rechtskulturen von der Art des De​mo​​kra​tisie​rungs​pro​​zesses eines Landes bestimmt sind. In Deutschland war dieser eher bruch​haft und revolutionär, in den Niederlanden evolutionär. Mit ersterer Ent​wicklung korrespondiert ein auf dem Kontrol​le​ele​ment fußendes Demo​kra​tie​ver​ständnis, dessen Preis Ver​recht​lichung ist, wäh​rend in der evolu​tio​nä​ren Entwicklung das Vertrauenselement eine größere Rolle spielt und auf diesem Wege einige vor​de​mokratische Eigenhei​ten beinahe achtlos mit in die Ge​gen​wart ge​​schleppt wurden. Be​zeich​nen​der​weise sind die evolutionären De​mokra​tien denn auch alle Monarchien geblieben. Man muß al​ler​dings berück​sich​ti​gen, daß viele der im folgenden zu dis​ku​tierenden Unterschiede nur graduell sind. Oh​ne Pragmatismus geht es auch in Deutschland nicht, und Formalismus ist den Niederlanden kei​nes​wegs völlig fremd.


Den Schwerpunkt der Abhandlung bilden die Niederlande. Dies liegt zum einen an der in ei​nem kurzen Beitrag kaum zu verar​bei​tenden his​torischen Komplexität Deutschlands. Im Vergleich zu den Nie​derlanden ist Deutschland als Staatsgebilde relativ jung, und preu​ßi​sche, wenngleich die im deutschen Staatsbildungsprozeß seit dem 19. Jahrhundert prägende, Sonderge​schichte ist nicht bay​erische, rheinische oder säksi​sche und schon gar nicht hansea​ti​sche Geschichte. Zum ande​ren bedarf der nie​derländische Prag​matismus genauerer Ana​ly​se, weil sein überwiegend positives Bild die Re​a​lität teilweise ver​zeich​​net und als As​pekt nieder​län​discher Identität kritischer Betrachtung oft im We​ge steht.

Deutscher Legalismus, ein Merkmal mangelnder demokratischer Kultur?
Die in Deutschland gegebene Möglichkeit der Verfassungsklage ist durchaus als demokratische Er​run​genschaft zu betrachten. Neben Wahlen, Parteiakti​vi​tä​ten, Demonstrationen undsoweiter er​öffnet sie einen zusätzlichen Weg po​litischer Partizipation und Staatskontrolle für Bürger und gesellschaftli​che Organisationen. Sie ist ein Element der 'checks and balances' eines de​mokratischen Gemein​we​sens, daß staatliche Willkür soweit möglich beschrän​ken will. Dieses Kontrolleelement, in Deutsch​land auch entstanden aus der Erfahrung mit nationalso​zi​alistischer Herrschaft, ist besonders an​ge​messen in parlamentarischen Systemen, in de​nen die Regierung in der Regel über ih​re meist loyale Mehrheit das Parlament eher be​herrscht als von ihm kontrol​liert zu werden.
 Der Nachteil ist, daß in der trias poli​tica die Prüfung der Ge​setzge​bung richterlicher Interpretation an​heimgegeben wird, aber dies gilt in den in allen Demokratieformen zu entscheidenden zi​vilrechtlichen Fragen natür​lich eben​so.


Die tausendfache Bemühung des deutschen Verfassungsgerichts mit ordi​nären All​tags​kon​flikten – wie denen zwischen Nachbarn über beispielsweise Lärmbelästigung – und die damit ein​her​ge​hende Teiltransformation des BVerG zum obersten Zivil​ge​richt kann allerdings kaum anders denn als Fehl​ent​wick​lung gedeutet werden. Zudem spiegelt sie den Le​ga​lis​mus der deut​​​​schen politischen Kul​tur (vgl. Schmidt 2007: Kapitel 9). Teilweise mag dieser Legalismus bedingt sein durch seine in​s​ti​​tutionelle Möglichkeit, aber die in ihm zu Ausdruck kom​men​de Rich​tig​keits​kultur und die Ge​wohn​heit Recht haben zu wollen ist ein brei​teres Phänomen. Man be​trachte sich nur einmal Par​la​ments​de​bat​ten und politische Fern​seh​dis​kus​sionen in Deutsch​land und vergleiche sie mit ent​spre​chen​den Er​eig​nissen in den Niederlanden oder auch Skan​di​navien (vgl. zu Schweden Enzensberger 1989: 12f) der Vergleich mit den eben​falls oft polarisierend geführten Parlamentsdebatten in Groß​bri​tan​nien ist we​gen des unter​schied​li​chen Wahl- und Parteiensystems weniger statthaft). Die be​reits ge​nannte flo​rie​rende Rechts- und Wahr​​heits​​phi​lo​sophie gehört auch in diesen Zu​sammenhang.


Vielleicht kann man aus diesem Legalismus, vor allem dem alltägli​chen, auch einen ge​wis​sen Au​​toritarismus ableiten. Dem Jahrhunderte alten Bild zufolge ist der autoritäre Cha​rak​ter ja geradezu ein deutsches Marken​zeichen (Craig 1982), und spätestens seit der von Adorno und seinen Kol​le​gen (1950/69) erstellten Studie zum Thema wird er weithin als eine der Grund​la​gen der NS-Zeit ge​se​​hen. Im Falle des (alltäglichen) Legalismus wäre die Interpretation dann, daß man bei Kon​flik​ten an​​​stelle ihrer eigenstän​di​gen Lösung eine Autoritätsinstanz anruft. Ganz so wie es in der deutschen Wis​​​​senschaft immer noch - weit mehr als im englischen Sprach​raum - gängig ist zur Erhärtung eines Ar​​gu​ments oder gar anstelle dessen eine Autorität des jeweiligen Fa​ches anzuführen. Züge ei​ner au​to​​ritä​ren Kultur sowie das damit einhergehende hie​​rar​chi​sche Gesell​schaftskon​zept schimmern auch durch in der deutschen Herr/Frau 'Dok​to​rei', worin sie sich vereint mit einem zweiten, oftmals an​ge​führ​​ten (Sontheimer 1990: 40, 74), Kenn​​zei​chen deut​scher politischer Kultur, dem Forma​lismus.


Hier muß jedoch wieder an die beim Thema politische Kultur gebotene Vor​sicht er​in​nert wer​​​den. Politische Kultur ist eine 'weiche' Materie, de​ren oftmals nur wacklige Analyse auf Im​pres​si​o​nen, Beschreibungen und im Wertbereich auf Umfra​gen angewiesen ist. Sie ist auch in​kohärent. Autori​tä​re und egalitär-indivi​du​a​listische Ver​hal​tensweisen und Orientierungen kön​​nen, verteilt auf ver​​​schiedene Generationen, Regionen und Sozialmilieus, ne​​beneinander be​stehen, zuweilen so​gar in ein und derselben Person. Niederländischer Rechts- und Wahrheitspragmatismus gepaart mit hoch​gra​diger Ex​per​ten​verehrung ist hiervon ein Beispiel. Zudem ist es möglich, daß bestimmte Kul​tur​mus​​ter, zum Bei​spiel Um​gangs​for​men, sich nach der Ero​sion ihrer norma​ti​ven Basis als leere Hülse er​​hal​ten, weil wei​terhin an​​ge​nom​men wird, daß In​teraktionspartner diesen Mus​tern ent​spre​chendes Ver​​halten er​war​ten.


Diese Relativierungen können verständlich ma​chen, daß die in ver​glei​chender Pers​pek​tive überdurchschnittliche Verrecht​lichung von Politik und Alltagsleben mit ihren autoritären An​​klän​gen in Deutschland koexistiert mit gegenläufigen Aspekten politischer Kul​tur. Das deut​sche Bildungssystem för​dert beispielsweise individuelle Selb​ständigkeit und Meinungsbildung re​​la​​tiv stark, jedenfalls kon​tra​s​tierend zum nie​der​ländischen, in dessen Mittelpunkt repetitives Lernen steht
 – wie zuletzt in einem Bericht deutscher und niederländischer Schul​inspektoren zu lesen war (NRC Handelsblad, 26. May 2003: 1 und 6). Die Erzie​hungswerte deut​scher (Selbstän​digkeit hat einen hohen Wert) und niederlän​discher (Selbständigkeit hat ei​nen nie​​drigen Wert; Europäische Kommission 1993: A 49) El​tern korrespon​die​ren mit diesem Sach​ver​halt. Bei anderen in den Eurobarometern veröffent​lich​ten Umfragen zu Zielen und Ein​stel​lun​gen sticht deutscher Autoritaris​mus ebenso​we​nig hervor, und auch sind deutsche, ebenso wie niederländische, Betriebe und Insti​tu​tio​nen nicht sonderlich hie​rar​chisch organisiert (den Kontrast bilden hier angelsächsische und französische Unternehmen mit ihren in der Ausführung viel mehr auf ungelernte Mitarbeiter abgestellten Arbeitsprozessen). Mit der Kenn​​​zeich​nung von Ver​recht​​lichung und For​ma​lismus als besonderen Aus​druck einer allgemein und im internationalen Ver​gleich über​durch​schnitt​​lich auto​ritären politischen Kultur sollte man sich daher zurück​hal​ten (vgl. den kritischen Überblick in Breit 2004).


Dies gilt nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Vergan​gen​heit. Das Bild ei​nes im​mer schon autoritären Deutschlands (v.Beyme 1987: 101), dessen bei​na​he logische Folge der Na​tio​nalsozialismus war und dem in Westen Länder mit älterer demokratischer Tradition ge​gen​über​ste​hen, ist ein Mythos (Black​bourn und Eley 1983; Collins 1995), der zuweilen den Eindruck erweckt die westlichen Länder seien immers schon demokratisch gewesen. Bis ins 19. Jahr​hun​dert und zum Teil noch länger waren jedoch alle Land​striche Europas mehr oder weniger autoritär und Hierarchie war das herr​schende Organisationsprinzip. Unter​tä​nigkeit war kei​n deutsches Mo​nopol (siehe auch Breuilly 1992: 292), und De​mokrati​sie​rungsbewegungen mit radikalen, heu​​te selbstverständlich klin​gen​​den Gleich​heitszielen waren in den deutschen Gebieten im 19. Jahr​hundert eher stärker als in den kon​ti​nen​talen Ländern evolutionärer Demokrati​sie​rung (Niederlande, Skandinavien). Das war kon​text​bedingt, aber die Ge​gen​über​stel​lung von demokratischen und autoritären Tra​di​tio​nen verfehlt die Realität. Angemessener ist, von ver​schiedenen Formen von Autoritarismus aus​zu​gehen. Weder preu​ßisches Jun​kertum noch nie​der​län​dische ’Regenten-', das heißt Eli​ten​herrschaft (Daal​der 1974) wa​ren demokratisch, und für die Beziehungen zwischen Untertanen und Obrigkeit gilt dasselbe.

Licht und Schatten pragmatischer Rechtskultur in den Niederlanden

Ebensowenig wie aus dem deutschen Legalismus generell auf eine auto​ritäre politische Kul​tur geschlossen werden darf, kann aus dem Rechts​prag​matismus der Niederlande di​rekt eine ge​ne​rell egalitäre und anti-au​toritäre politische Kultur gefol​gert werden. Bevor dies näher aus​ge​führt wird, muß zunächst jedoch festgestellt werden was dieser Pragmatismus be​in​haltet. Von den Bür​gern, die ihre Nachbarschaftskonflikte eher selbst versuchen zu lö​sen oder auf​grund ei​ner weniger auf Rechten pochenden Haltung gar nicht erst aufkommen lassen, war schon die Re​de (vgl. Blan​ken​burg und Bruinsma 1994: 5). Eine entsprechende Haltung ist anzutreffen bei nie​derländischen Ju​ris​ten. Kon​sens, Diskussion und Verhandlungen genießen den Vorzug ge​gen​​über Konflikten und ju​ri​s​tisch erzwungenen Lösungen. Wenn möglich werden ge​r​ichtliche Pro​​zeduren sogar vermieden (ibid: 13f, 76). Das ist nicht viel anders als in der Politik, in Den Haag wie in den Gemeinden, wo Kom​pro​misse Mehr​heitsbe​schlüssen vorgezogen werden. Dies, und die damit einhergehende Hin​ter​zimmertpolitik, ist zwar in den letzten Jahren in die Kritik geraten, aber nenneswerte Ver​än​der​un​gen haben kaum staatgefunden.


In den Zusammenhang des alltäg​lichen Rechtspragmatismus, in dessen Mittelpunkt nicht Richtigkeitsforma​lis​mus, sondern individuelle Verant​wort​lichkeit und Mündigkeit stehen, paßt auch das 2001 erlassene und nicht zu​letzt in Deutschland Aufsehen erregende Gesetz zur Ster​behilfe. Es ist ein Gesetz, das Sterbehilfe entkriminali​siert und das sich generell richtigen oder falschen Lösungen sperrende Pro​blem des klinischen Umgangs mit unheil​bar kranken und lei​denden Menschen in die Ver​antwortung der Ärzte und Ange​hörigen legt und deren Mün​dig​keit vertraut (ganz im Gegensatz .zur Abweisung der Schöffengerichtsbarkeit). Einer univer​sa​listi​schen entwe​der-oder-Denkweise ver​schließt sich dieser Ansatz.


Zu unterscheiden von diesem alltäglichen Rechtspragmatismus ist der Pragmatismus des Staa​​tes bezüglich des Grundgesetzes. Artikel 1 der aktuel​len Grundgesetzversion von 1983 lau​tet zum Beispiel, daß Diskriminierung aufgrund von Rasse, Geschlecht, Religion und Natio​na​li​tät nicht erlaubt ist. Vor dem Parlamentsgebäude in Den Haag ist dieser Artikel in Stein ge​mei​ßelt. Dennoch werden Abweichungen von diesem demokratischen Elementar​ge​setz geduldet, nachgeordnete Ge​set​ze wie das Schulgesetz oder das Parteiengesetz zuweilen wichtiger erachtet und sind die legalen Pro​testmöglichkeiten beschränkt.


So ob​liegt die Schulhohheit der ’besonderen’, in der Regel christlichen, Schulen - mehr als die Hälf​te aller Schulen sind christlich (aber öffent​lich finan​ziert) - dem aus der örtlichen Be​völ​kerung zu​sam​mengestellten Vorstand die​ser Schu​len. Wenn ein solcher Vorstand meint, daß Mädchen nicht in Hosen zur Schule kommen dürfen und daß homosexuelle oder in 'wil​der Ehe' zusammenlebende Lehramtskandidaten an seiner Schule kei​ne An​stellung erhal​ten dürfen, dann widerspricht dies dem 1. Artikel des Grund​gesetzes, aber aufgrund des Schul​ge​set​zes ist es zulässig. Kein Ge​richt, das die​sen Widerspruch im Sinne des Artikel 1 ausräumen dürfte. Und die Politik traut sich aus historischen Grün​den an dieses Thema nicht heran - der dem deut​schen Kulturkampf vergleichbare 'Schulstreit' war Ende des 19. Jahrhunderts ein die nieder​län​dische Ge​sellschaft aufwülender Prozeß. Nun sind in den letzten Jahren keine Fälle derartiger An​stel​lungs​ver​weige​run​gen mehr in die Öffentlichkeit ge​drun​gen, aber die ge​ne​relle Problematik besteht wei​​ter. Was geschieht, wenn eine sich isla​mi​sche Schu​le unter Beru​fung auf das Schul​ge​setz die Frei​heit ge​denkt zu nehmen, Mädchen und Jun​gen an​deren Kri​​te​rien zu unterwerfen? Diese Frage nach un​glei​cher Behandlung stellt sich ins​besondere seit 2001/2002, seit Kulturrelativismus gegenüber dem Islam mehr und mehr, auch von den re​gie​ren​den Parteien, verworfen wird.


Ein anderer Fall, wobei die Gleichheitsregel des Grundgesetzes ver​letzt wird, erreicht seit 2001 von Zeit zu Zeit die Öffentlichkeit. Eine Frau will seit Jahren Mitglied der SGP wer​den, einer kleinen (zwei der 150 Parlaments​sit​ze), streng christlichen Partei mit spe​zi​eller Bi​bel​aus​legung. Und zwar ein auch in Par​teigremien wählbares Mit​glied. Das ist Frauen in dieser Partei nicht ge​stattet. Bis vor ei​ni​gen Jahren konnten Frauen überhaupt nicht Mit​glied werden, aber das hat die be​​treffende Frau auf ge​richtlichem Weg zu ver​än​dern gewußt. Frauen dürfen nun au​ßer​ge​wöhn​li​che Mitglieder wer​den. Beim pas​siven Wahlrecht ist sie jedoch erfolglos. Auch das UN-Ko​mi​tee zur Be​kämpfung von Frauendiskriminie​rung (CEDAW) konnte ihr bisher nicht hel​fen. Es hat die nie​der​ländische Re​gie​rung angemahnt aufgrund einer von ihr rati​fizierten UN-Kon​ven​tion Geset​ze zu ini​ti​ieren, die der​ar​tige Formen von Dis​kriminierung unmöglich ma​chen.


Die bis 2002 zuständige Staatssekretärin für Emanzipationsfragen äußerte sich je​doch ab​leh​nend (vgl. NRC Handelsblad vom 1.10. 2001). Ihrer Ansicht nach lösen sich solche Pro​bleme in der Demokratie von selbst und sie sind, wie sie in der Fernsehsendung B & W au​führ​te, keine Be​dro​hung für die Demokratie. Ersteres ist weitgehend richtig, wenn man davon aus​geht, daß modern den​kende Frauen in der Regel ebensowenig Mitglied einer solchen Partei wer​den wol​len wie un​ver​hei​ratet zusammenlebende oder sich zu ihrer Homosexualität be​ken​nende Lehrer sich an ei​ner streng christ​lichen Schule bewerben werden. Und rich​tig ist auch, daß der Fall keine Bedrohung für die De​mokratie darstellt, je​denfalls, wenn man diese als po​li​ti​sches Entschei​dungssystem auffaßt und 'im gro​ßen und ganzen' hinzufügt. Der prinzipiellen Ver​letzung eines demo​kratischen Grundrechts steht in die​sem Fall außerdem noch die Wahrung des Schutzes einer Minderheit gegenüber. Das ganze erin​nert an mittelalterli​ches Privi​le​gi​en​recht, aber es geschieht im Vertrauen, daß solche Fälle Margi​na​li​en bleiben. Ufern sie aus, dann ent​steht aller​dings ein Problem für den Pragmatismus.


Mit dem Gleichheitsprinzip ist jedoch weder die Praxis der SGP noch der Staatssekretärin vereinbar. Ein Gericht, bei dem ein verfahren gegen die SGP anhängig gemacht wurde, entschied da​her, daß diese Partei nicht mehr aus öffentlichen Mitteln subventioniert werden darf (Elsevier vom 7.9.2005). Damit war die Sache jedoch nicht abgeschlossen, denn der Staat der Nie​der​lande ging gegen dieses Urteil in Berufung, weil es generell seine Haltung zu politischen Par​teien infrage stelle und gegen das Grundrecht der Vereinigungsfreiheit ver​stoße (Elsevier vom 11.9.2005). Dieser In​ter​pretation zufolge war war dieses Grundrecht, das eine partikulare freiheit gewährt, höherwertig als der Diskriminierung untersagende universalistische Artikel 1 des Grundge​set​zes. Die Verhandlung zu dieser Berufung war am 5. November 2007, das Urteil wird am 17.1. 2008 verkündet werden (NRC Handelsblad, 6.11. 2007). In der Zwischenzeit hatte die SGP Frauen im Juni 2006 volles aktives Mitgliedsrecht gwährt. Mit der Bibel sein dies zu vereinen (Elsevier vom 21.4.2006 und ZA vom 24.6.2006).


In der öffentlichen Diskussion des niederländischen Pragmatismus ste​hen jedoch nicht Grundrechtsfragen im Mittelpunkt, sondern die Duldung, das 'gedogen' von zivilrechtlichen Re​gel​ver​stößen. Das bekannteste Beispiel ist die Drogenpolitik. Zunächst waren Drogen generell ver​bo​ten, aber der Ge​brauch von 'weichen' Drogen wie Haschisch oder Mariuhana wurde ge​dul​det, mitt​ler​weile ist der Kauf und Gebrauch dieser Drogen erlaubt, aber ihr An​bau und Handel sind wei​ter​hin ver​boten. Außerdem ist die Grenze zwischen weichen und harten Drogen nur va​ge bestimmt. Rechts​​sytematikern sträuben sich die Haare, und das Ausland protestiert. Nicht nur gegen die Wi​der​​sprüchlichkeit der Gesetzgebung, sondern gegen die freizügige Drogen​po​li​tik insgesamt sowie die milden Strafen bei unerlaubtem Drogenbesitz und -han​del, die die Nie​der​lande zur einer inter​na​tio​na​len Drehscheibe des Han​dels mit Heroin, Crack und XTC haben wer​​den lassen. Vergleichende Sta​​tisti​ken über Drogenabhängigkeit und Drogenopfer besagen aller​dings, daß die frei​zü​gige Dro​gen​​politik des Landes relativ günstige Resultate erbracht hat (vgl. Kennedy 2004: 204-221) .


Ein anderes Beispiel pragmatischer Duldung ist die Übertretung von Si​cher​heits​be​stim​mun​gen. Im Jahre 2000 wurde das Land aufge​schreckt von zwei Katastrophen mit ei​ner hohen Anzahl Todesopfer, der Ex​plosion eines Feuerwerkslagers in ei​ner Wohngegend in En​schede und des Bran​​​des eines Lokals in der Silvesternacht in Volendam. Beide Male war die Dul​dung der Ver​let​zung von Sicherheitsvorschriften durch die Gemeinde​ver​waltungen im Spiel. Und beide Male wur​den zur Untersuchungskommissionen ge​bildet, die befanden, daß die die Vorfälle ohne die Praxis des 'gedogens' nicht stattgefunden hätten. Und Politiker aller Par​tei​en einschließlich Mi​nis​ter​prä​si​dent Kok (die 'gedoogcultuur' muß weg!; NRC Handelsblad vom 28. 8.2001) haben gerufen, daß diese Praxis jetzt beendet werden muß.


Wer jetzt erwartet hat, daß beispielsweise der unsichere ober​ste Balkon des Amsterdammer 'Theater Carré', von dem bei einer Panik viele Men​schen in die Tiefe fal​len können, geschlossen wird, oder daß die 'braunen Café's' der Amsterdammer Innenstadt auf​erlegt bekommen, ihre Sa​ni​tär​einrichtungen geltenden Hygienevorschriften anzupassen, der wird sich enttäuscht sehen. In vie​len Be​reichen des gesellschaftlichen und amt​lichen Lebens ha​ben sich Toleranz und in Verlängerung ih​rer 'gedogen' zur Ideologie (Paul Scheffer in NRC Han​​dels​blad vom 26.5.2001) und zur routine​be​stim​menden Norm entwi​ckelt. Nach kurzer Zeit wie​der verhallende Aufrufe von Politikern helfen we​nig gegen diese zählebige Erscheinung (Van Loef 2002). Der, zunächst elitäre, Pragmatismus in nor​​mativ-politischen Fragen hat sich infolge der kulturellen Umwälzungen der letzten Jahr​zehn​te - die über​aus konservativen Niederlande wurden zur 'per​missive society' - auf andere Be​rei​che aus​ge​wei​tet (siehe auch Vuijsje 1989). Mitunter wird er zur Gefahr.


Der flexible, pragmatische Umgang nicht nur mit Grundrechten hat al​lerdings nicht alle Ge​sellschaftsbereiche erfaßt. Bis Mitte der sechziger Jahre waren die Niederlande wie gesagt ein kon​ser​​​va​tives Land (Becker 1999: 106ff). Die Bevölkerung war sehr religiös, die christ​li​chen Parteien, de​ren damalige Programme die gottgegebene Monarchie der Demokratie überordneten (Lijphart 1990: ...)  hol​​ten bei Wahlen die Mehrheit der Stimmen, jeder hat​te seinen Platz in einer Ge​sell​schaft von 'over​​​​heid' und 'onderdanen', Frauen exklusiv und weit mehr als in wirtschaftlich ver​gleich​ba​ren Län​dern den in der Küche (bis 1957 endete das Dienstverhältnis von Frauen im öffentlichen Dienst am Tage ihrer Trauung), Betriebslei​ter waren gleichzeitig auch Be​triebs​rats​vor​​sitzende, und als 'ver​zor​gings​staat' kümmerte die Obrigkeit sich um das Wohl ihrer Un​ter​ta​nen. Disziplin und Ordnung waren ver​bind​li​che Wer​te und das Ver​trau​en der Bür​ger in ihre Staatsorgane war groß - das war es übrigens bis zum Ende der neunziger Jahre (Eu​ro​pä​i​sche Kommission 1998: B 4, 5, 6 und 27), da​nach (die Zeit der Morde an Pim Fortuijn und Theo van Gogh), aber mittlerweile (siehe auch NRC Han​delsblad vom 1.12.2007) ist das Vertauen der Niederländer in ihre Institutionen wieder auf sein hohes Niveau zurückgekehrt. Laut Eurobarometer 66 (Europäische Kommission 2006) erreichen nur die Dänen ein vergleichbares Niveau und ist das Vertrauen der Deutschen in ihren Staat, ihr Par​lament, die Gerichte und die Polizei, die Parteien, Gewerkschaften und Medien wesentlich ge​rin​ger (im Durchschnitt sind ungefähr 60 Prozent der Niederländer vertrauensvoll, bei den Deutschen sind es ca. 45 Prozent).

Die Arbeit von Kontrollinstanzen war in diesem Kontext einfach; das Vertrauen von 'un​​ten nach oben' wurde ergänzt von Vertrauen von 'oben nach unten' – bei Bewerbungen ein​ge​reichte kopier​te Urkunden bedürfen kei​ner Beglaubigung, das Finanzamt verlangt nicht die Einreichung von Beweisen für die Steuerrückerstattung relevanter Ausgaben (man muß sie allerdings zuhause parat haben), und erst nach dem 11. September und den ter​ro​ris​tischen Anschlägen in der Folgezeit ist man seit dem 1.1.2005 verpflichtet, einen Iden​ti​fi​ka​tions​​be​weis bei sich zu tragen. In der 'permissive society' hatten Dis​zi​plin und Ord​nung ei​nen Teil ihrer Verbind​lich​keit verloren, was zur Handha​bung gewisser Re​geln ein strik​teres Auftre​ten der loka​len und sonstigen Kontrollinstanzen erfordert hätte. Die Duldung von Re​gelver​stö​ßen ist dar​um nicht immer die Folge ei​ner über's Ziel hinausschie​ßen​den Toleranz​auffassung, sondern auch von zuweilen unan​ge​brach​tem Ver​trau​en in re​gel​gemäßes Han​deln von Bür​gern und Unternehmen. Kon​trolle, we​der des Staates durch die Bürger noch um​ge​kehrt, ist in den Niederlanden nicht be​son​ders ausge​prägt, und ihre in​sti​tu​tionellen Vor​raus​setzungen sind oft nicht gegeben oder man​gel​haft. Gras​sie​​rende 'Klein​kri​mi​nalität' ist ei​ne der Folgen.

Ein gewisser Umschlag im Verhalten staat​​licher Kontrolleinstanzen fand erst in nach 2000 statt. Die Fahrradbeleuchtung wird jetzt sehr strikt kontrollier und hat in relativ kurzer Zeit bewirkt, daß die Radfahrer ihre Räder oder sich selbst mit irgendwelchen Lampen behängen. Rote Ampeln wer​den jetzt auch weniger ignoriert. Zuweilen ist dieser Umschlag sehr stark. Am 5.7.2005 passierte ein Gesetz die 1 Kammer (die Vertretung der Provinzen) wonach (uni​ver​si​tä​re) Bibliothekare ver​pflich​tet sind, dem Nachrichtendienst AIVD Studenten zu melden, die po​li​tisch radikale Bücher aus​lei​hen (Metro vom 6.7.2005). Die Medien schenkten diesem Vorgang kaum Aufmerksamkeit. Auch darin zeigt sich ein gewisser, allerdings autoritärer, Pragmatismus: Viel​leicht muss er interpretiert wer​​​den als eine Haltung, die davon ausgeht, dass die Obrigkeit schon wis​sen wird was sie tut. Viel​leicht hat man aber auch Angst internationale Journalisten zu negativen Kom​​mentaren über die Nie​der​lan​de einzulanden und dem positiven Bild der Niederlande einen wei​te​ren Schlag zu versetzen.


Es gibt allerdings auch Bereiche, wo der Pragmatismus weit entfernt ist, wo relativ rigi​de Re​gle​mentierung vorherrscht und kaum Rücksicht auf Besonderheiten, auf Individuelles ge​nom​men wird. Die Schulen sind ein Bei​spiel; sie ähneln eher Trimmanstalten denn Institutionen wo neben dem Er​​werb von Kenntnis auch die Übung intellektueller Selbständigkeit im Mit​tel​punkt steht. Abgesehen von einigen Freien und Montessorischulen wird Wissen von oben nach un​ten transportiert (Broe​ke​ma und Plas 1986: 187; vgl. NRC Handelsblad vom 26.5.2003), Aufsätze werden kaum bis nie​mals geschrieben, repetitives, wenn auch beispiel​ori​en​tiertes Lernen erfor​dernde Klassenarbeiten sind die Grundlage der Benotung, es gibt 10 Noten und die Zehntel hinter dem Komma können aus​schlag​​gebend sein, mündliche Qualifi​ka​tionen der Schüler spielen kaum eine Rol​le, und Ab​schluß​exa​men sind landesweit uniformiert. Zu gutem Anschneiden in vergleichende PISA-Untersuchungen führt dieser Leerstil allerdings sehr wohl.


Dies mag schon darauf hinweisen, daß aus dem überwiegenden Pragmatis​mus, der Tole​ranz und Praxis des 'gedogens' nicht geschlossen werden darf, daß die niederländische politische Kul​tur generell auf Mündigkeit und Indi​vidualität der Bürger aufbaut und daß Hierarchie nur eine unter​ge​ord​nete Rolle spielt. Die Daueraufforderung sich normal oder gewöhnlich ('ge​woon') zu betragen, übt, wie gerade ausländische Beobachter festgehalten haben (Rentes de Car​val​ho 1982: 137f; Zahn 1989: 24; Chartier 1992: 32, 42f; sie​he jedoch auch niederländische Au​to​ren wie v.d.Horst 2006: 20, 215 und Vuijsje 1997: 26, 125, 184ff), einen starken Kon​for​mie​rungs​druck aus, jedenfalls in​ner​halb von gruppenför​migen Formationen; nach außen ist man to​le​rant oder gleichgültig.


Be​merkenswert ist auch die Autorität, die Exper​ten (Andeweg und Irwin 1993: 223), nicht nur Juristen, so​wie die wirtschaftlichen Berechnungen und Prog​nosen des Cen​traal Planbureau (Klamer 1990: 94) in Öffentlichkeit und Politik genießen. Dort scheinen Wahrheiten produziert zu werden, die kei​ner Beratung bedür​fen. In den ansonsten nicht auf Titel erpichten Niederlanden ist weiter auf​fällig, welchen quasi standesmäßigen Wert Juristen auf ihren Titel des 'meester' (mr.) le​gen, der ihnen exklusiv zusteht, aber genau wie die in den anderen universitären Fächern ge​bräuch​li​chen Titel des 'doctorandus' (drs.) und 'ir.' (technische Fächer) nur dem deutschen Diplom ent​spricht. Sie haben ihn sogar in die neue EU-weite BA- MA-Struktur zu retten vermocht. Die oftmals in der Art schrul​li​ger Jamben geschriebenen juristischen und amtliche Doku​mente un​ter​streichen diesen Hang zum ex​klusiven, Dis​tanz markierenden und Autorität suggerierenden An​schein. Erst 2007 wurde be​schlos​sen, daß amtliche Texte fortan in allgemeinverständlicher Sprache zu verfassen sind.


Autorität ist auch wieder eingekehrt in die Universitäten, die nach 1969 vollständig de​mo​​kra​tisiert wur​den, aber seit einigen Jahren wieder ausgesprochen hierarchisch or​ganisiert sind. Wah​len sind bis auf die der neu installierten, aber machtlosen Betriebsräte sowie ver​gleich​barer stu​den​ti​scher Gremien ab​ge​schafft und alle Entscheidungsträger wer​den in einer vom Bildungsministeri​um bis in die Fachbereiche laufenden Ernennungspyra​mi​de bestimmt. Auch wurde schon er​wogen, Kom​mis​sionen einzu​set​zen, die Studien​gän​ge, bevor sie angeboten werden, erst in​haltlich über​prü​fen und ge​nehmigen müs​sen (NRC Han​delsblad vom 20.9.2001). Das ist Kon​trol​le und 'overheid' im alten ob​rig​keits​staatli​chen Sinne.


Interessant sind auch die Asymmetrien in dieser Hinsicht. Natürlich wird Studenten bei Grup​​​penexamen mißtraut und werden sie beaufsichtigt. Die Formulare, in denen sie die Do​zen​ten evaluieren, werden aber oftmals von letzteren selbst eingesammelt und mitgenommen. Offenbar meint man, daß Ver​trauen hier die angebrachte Haltung ist. Genau wie bei der Finanzierung po​li​ti​scher Par​tei​en. Andere Länder mögen von Parteispen​denaffären aufge​schreckt wer​den, aber in den Nie​derlanden gibt es nicht ein​mal ein Gesetz, das die Par​teienfinan​zierung regelt. Und in​ves​tigativer Jour​nalismus ist nicht beson​ders ausgeprägt (vgl. Mak 2007; beachtenswert war die im Oktober 2007 in den Zei​tun​gen geführte Diskussion der Frage, warum es in den Niederlanden kaum ein Pendant des am 26.10. ausgezeichneten ameri​ka​nischen kritisch-investigativen Journalisten Seymour Hersh gibt). Bestimmte Asymmetrien sind über​haupt ein Element, das nicht so recht ins Bild der ega​li​tären Gesellschaft paßt. Die Anzahl der El​​tern, die von ihren Kin​dern nicht geduzt werden möchten, ist auch den kul​tur​re​vo​lu​tionären sechziger Jahren überraschend hoch geblieben (54 Prozent im Jahre 1987; SCP 1988: 369ff), und an wei​terführenden Schulen sind asym​me​tri​sche Ansprech​for​men im Lehrer-Schüler-Ver​hältnis ebenso gän​gig wie im Verhältnis von Chef und Mitarbeitern in Be​trieben und in zu​neh​men​dem Maße auch wieder an den Hoch​schulen (vgl. v.d.Horst 2006: 68f). Be​zeichnender sind viel​leicht noch die dies​be​züg​li​chen A​sym​metrien in der Fernseh- und Radiojour​na​listik, insbesondere in den Bereichen Sport und Kul​tur/Unterhal​tung. Interviewpartner werden über​wie​gend geduzt, aber Krite​rien wie hohe Funk​​tion und hohes Ansehen lassen die Journalisten re​​gel​mäßig auf die Sie-Form um​schalten.


Ins vom Ausland weitgehend geteilte, wenn auch jetzt ein wenig angekratzte (vgl. Kuper 2006), Selbst​bild der Nie​derlande als eines tole​ranten so​wie durch und durch demokra​ti​schen und ega​litären-indi​vidualisti​schen Landes passen Au​to​ri​​ta​ris​mus und zivile Ungleichheit genau​so​we​nig wie die Exzesse der Ko​lo​​ni​alzeit oder der aus​ge​spro​che​ne Gehorsam gegenüber der deutschen Besat​zungs​​macht, der letz​te​rer die Ju​den​ver​fol​gung so einfach wie sonst nir​gends in Westeu​ro​pa ge​macht hat (vgl. zusammenfassend Moore 1997). Schul​​​​​bücher be​rich​ten da​von, wenn überhaupt, nur wenig. Die genannten Bei​spie​le mögen illu​strie​ren, daß das Selbstbild zu rosig ist und daß die nie​der​län​di​sche auch autoritäre Züge hat eben​sowenig wie die deutsche poli​tische Kul​tur aus einem Guß ist.

Zum historischen Ursprung von Pragmatismus und Verrechtlichung
Am Befund des größeren Pragmatismus der niederländischen gegenüber dem grö​ßeren Ausmaß von Verrechtlichung und Formalismus der deutschen Rechtskultur ändern die vorangehenden Re​​lati​vie​run​gen nichts. Dasselbe gilt für den Kon​trast einer eher auf Vertrauen gegenüber einer eher auf Kon​trolle gegründe​ten Demokratie und Rechtsauffassung. Die Frage ist, wo diese Un​ter​schiede her​rüh​ren. Die bereits im ersten Abschnitt dieses Beitrags gegebene Antwort war, daß der Schlüssel zu de​ren Verständnis vor allem in der evolutionären Demokrati​sie​rung der Nie​​derlande und der bruch​haf​ten Demokratisierung Deutschlands liegt. Die nächste Frage ist, wel​​ches die Bedingungen dieser von​einander abweichenden Demokratisierungsprozesse waren. Zu ihrer Beant​wortung kann man sich dann allerdings nicht begnügen mit einer Analyse der po​li​​tischen Entwicklung seit Ende des 18. Jahr​hunderts. Man muß weiter zu​rückgehen, denn wich​tig für die spätere Entwicklung waren a) der Cha​rakter des Feudalismus und b) die Existenz oder Nicht-Existenz einer der Demokra​tisierung im en​geren Sinn vorangehenden Phase von re​pres​sivem Absolutismus.


Ein beschränkter Feudalismus und in der Folgezeit eine Republik oder kon​stitutionelle Mo​nar​chie (oder liberaler Absolutismus dänischer Machart) eröffneten den Weg zu sozialer Integration über Vertrauen und zu evolutionärer De​mo​​kra​ti​sie​rung. Recht konnte sich hier ebenso evolutionär entwickeln. Dies ist die britische (die beinahe friedliche ’Glorious Revolution’ von 1689 hat zur Ver​drän​gung des blutigen Bürgerkriegs von 1641-50 geführt), niederländische und Skandinavische Rou​te. Kompletter, Leib​ei​gen​schaft ein​schlie​ßender, Feuda​lismus und repressiver Absolutismus (letz​terer folgt übrigens nicht au​tomatisch aus ersterem) machten Demokratisierung dagegen nur über Po​lari​sierung und Re​vo​​lution möglich. Dies ist die französische, spanische, preussische und russische Route. Recht mußte als revolutionäres oder Gegen​recht gesetzt werden, und Kon​trol​le war eines der Mittel, das Rückfäl​le zu verhindern hatte. Dieses Erklärungsschema basiert zwar auf ei​ner In​ter​pre​tation, aber unum​stöß​lich zu be​wei​sen sind historische Zusammenhänge oh​ne​hin nicht und na​tür​lich entsprechen die niederländische sowie preußisch-deut​sche Geschichte jeweils einem der beiden Ent​wick​lungs​pfa​de des Sche​mas nur mit be​sonderen Nuancen..


In die an der Nordseeküste liegenden Gebieten des 'Heiligen Römischen Reiches', zu de​nen auch die späteren Niederlande gehörten, kam der Feuda​lis​mus nur in unterentwickelter Form. Die überwiegende Zahl der Bauern blieb frei, und die ganze Adelshierarchie bildete nur ei​ne dünne Schicht (Bloch 1962; Romein und Romein 1973; wie auch in Norddeutschland gibt es nur wenige mittelalterliche Schlösser in den Niederlanden). Die feudale Fragmentierung des Rei​​​ches fand al​ler​dings auch hier statt. Grafschaften und was hier wichtig war, Städte, genossen ei​ne große Au​to​no​mie aufgrund herrschaftlich verlie​hener Privilegien. Feudales Recht, soweit man überhaupt von einem zu​sam​men​hängenden Recht sprechen konnte, war Privilegienrecht - Dienst und Gegen​dienst waren das Basisprin​zip.


Die Staatsbildungsprozesse und damit einhergehenden Zentralisierungs​bewegungen, die über​​all in Europa das Ende der klassischen Feudalzeit ein​läuteten, waren dann der Versuch, die al​​ten Privilegien zu brechen (Elias 1976). Die gegenläufige Bewegung war die (stan​des​staat​li​che) Par​la​​mentari​sierung der Königreiche und Herzog​tü​mer, mit der Adel und Städte ihre Pri​vi​le​gien ge​gen​über der Krone zu behaupten versuchten (die englische Magna Charta von 1215 ist das bekannteste frühe Dokument dieser Entwicklung). Zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert präg​​te die​ser auch von der Reformation durchzogene Kon​flikt die Geschichte Europas. In der Re​​gel re​sul​tierte ent​weder, wenn die Krone die Oberhand behielt, wie in Frankreich und Spanien (Preußen stand zu der Zeit noch in den Kinderschuhen) der Absolutismus oder, bei ei​nem Gleichgewicht der Kräfte, wie in Eng​​land die konstitutionelle Monarchie.


Im nördlichen Teil der 'niedrigen Lande' (’de Lage Landen’, zu denen zu Anfang auch das heutige Belgien gehörte) war, wie in der Schweiz, das Resultat je​doch die Republik. Im 15. Jahr​hundert war das Gebiet Teil des Herzogtums Burgundien (mit der Hauptstadt Brüssel) geworden, das unter Karl V. Teil des Kö​nigreichs Spanien wurde (zum Heiligen Rö​mi​schen Reich, das jetzt den Appendix 'deut​scher Na​tion' trug, gehörte es auch noch, aber das war unwesentlich). Im Acht​zig​järigen Krieg, der das Ge​biet allerdings kaum verwüstete und den Han​del nicht hin​derte zu flo​rie​ren, wi​​dersetzte sich dessen nördlicher Teil dann er​​folgreich den spanischen Zen​tralisie​rungs​be​stre​bun​​gen sowie dem Katholizismus (der Bürgerkrieg war auch ein Reformationskrieg und viel in seiner letzten Phase nicht zufällig zusammen mit dem Dreißigjährigen Krieg) und bildete die Republik der Ver​​ei​nig​ten Nie​​​derlande (offizi​ell 1648). Diese Re​pu​blik war eine Kon​fö​de​ra​tion, in der die Pro​vin​zen und in​ner​halb derer die Städte über ein hohes Maß an Auto​no​mie ver​füg​ten. Ei​ne gemeinsame Re​gierung hat​te die Konföderation nicht, ein Par​lament und in dessen Dienst ei​nen Statt​​halter als mi​li​tärischen Oberbefehlhaber aber wohl. Wenn man so will, dann war die​se Re​pu​blik die Fortsetzung der feuda​len Zersplit​te​rung un​​ter einem neu​en Namen. Die alten Kräfte hat​​ten ge​siegt (vgl. Smith 1970).


Diese alten Kräfte des Erhalts mittelalterlicher Privilegien wa​ren je​doch gleichzeitig mo​​derne Kräfte. Bauernunterdrückung war immer mar​gi​nal gewesen, und der Adel spielte eine un​ter​ge​ord​ne​te Rolle. Do​mi​niert wurde die Republik von den vor allem holländischen Städten, die sich zu den zu jener Zeit wahr​​scheinlich reichsten der Welt entwickelt hatten, und dem dortigen Kauf​manns​​​pa​tri​ziat. Die jun​gen Niederlande waren die erste bürgerliche Gesell​schaft. Wie in den mit​​​tel​alterlichen Städ​ten (vgl. Lehm​bruch 1996) wurden politische Entscheidungen auf dem We​ge der Konsultation ge​troffen. Kon​sens​bildung, auch wenn sie forciert werden mußte, stand vor​an. Es war zwar eine Kon​sultation und ein Konsens von kooptierenden Oligarchien – de​mo​kra​tisch war die Republik nicht -, aber die​se sogenannten Regenten versuchten durch​aus brei​te​ren gesellschaftlichen Interessen Rechnung zu tra​gen und verstan​den Konsultation in kon​sen​su​el​ler Absicht als 'Zement der Ge​sell​schaft' und als Ba​sis sozialen Friedens (Frijhoff und Spies 1999: 221).


Der Reichtum der Republik sowie ihre soziale Struktur machten es den Regenten relativ ein​fach, pragmatisch zu handeln und aufzutreten als 'un​ter​tanen​freundliche Obrigkeit'. Und die als der Wirt​​​​schaft förderlich er​kannte religiöse Toleranz (Kossmann 1987) erzwang den Prag​ma​​tismus in die​ser noch sehr reli​ösen Zeit geradezu. Berühmt sind die katholischen Kirchen in Amsterdam und anderswo in Holland die zwar verboten waren, aber ’gedoogd’ wurden, wenn sie von außen nicht zu erkennen waren. Ein universalistisch angelegtes rechts​staat​li​ches System hätte in diesem Kontext eher gestört. So gab es nur einige Grundrechte, die von der Praxis jedoch immer wieder verformt wur​den (Focke​ma Andrae 1982: 33). Die Republik dau​erte nur bis En​de des 18. Jahrhunderts, aber die Basis des heutigen Prag​ma​tismus war ge​legt. Er über​lebte auch die Zentralisierung des Lan​des durch die Besatzungsmacht Na​po​le​ons (seit​dem sind die Niederlande formal eines der zentrali​sier​testen Län​der der westlichen Welt). Und eben​so den beinah ein halbes Jahrhundert wäh​renden 'Schulstreit', der das Land nach dem 1.Welt​krieg in eine Quasi-Fö​de​ra​tion auf religiös-weltan​schau​li​cher Basis zerlegte.


Demokratisierung war in diesem Kontext Anpassung an die Forderungen der jeweiligen Zeit. In den Niederlanden lief sie hinaus auf die schritt​weise Öffnung politischer Konsultation für im​mer weitere Kreise der Bevöl​kerung – ganz ohne Aufruhr ging das allerdings nicht immer –, wobei die Stimmabgabe als Minimalpartizipation in die​sem Prozeß be​trachtet werden kann. Die Große Fran​zösische Revolution hinterließ ihre Spu​ren im Land – in dieser Zeit gab es sogar eine ei​gen​ständige, aber das Land we​nig aufwülende und von Preu​ßen nie​dergeschlagene Revolte, die 'Ba​tavische Revo​lu​tion' gegen die Regenten –, 1848 wur​de aus Angst vor aus Paris überspringenden Funken flugs eine liberale Verfassung er​las​sen, 1917/19 kam das all​gemeine Wahlrecht, und nach 1965 drang die De​mokratisierung durch in einige Bereiche der bis dahin sehr konservativ-christ​li​chen Ge​sell​schaft.


Wie anders war da die deutsche Entwicklung. Irgendein Deutsch​land bestand ja zu​nächst nicht, auch noch nicht zu Zeiten der niederländi​schen Republik. 'Deutschlande' gab es, und von de​nen hätte bei anderen Kriegsausgängen das nördliche vielleicht eine den Nie​der​lan​den ver​gleich​​bare Ge​schichte durchlaufen können. Der Feudalismus beschränkte sich dort weit​ge​hend auf die Frag​men​tierung. In anderen Gebieten war er dagegen voll​kommen zur Blüte ge​kom​men. Das Hei​li​ge Rö​mi​sche Reich war ein Sammelsurium sehr unterschiedlich kon​sti​tu​ier​ter Königreiche, Für​sten​tümer und Städte. Letztere folgten dem republikanischen Ent​wick​lungs​pfad, während die beiden er​s​ten in den meisten Fällen dem Absolutismus anheimfielen, aber in ei​​ni​gen, wie zum Beispiel in Sach​sen, auch konstitutionelle Monarchien wurden. Im Gegensatz zu England, Frank​reich und Spa​nien waren die zentripedalen Kräf​te des Reiches als ganzem nie stark genug zu stabiler Staats​bil​dung.


So war es denn einer der Staaten des Reiches, der ein Deutsch​land mit deutscher Iden​ti​tät schuf, Preußen. Preußen erschien relativ spät auf der Bühne der Geschichte, aber wichtig ist hier, daß es noch und viel ausge​prägter als andere Reichsgebiete feudal war als es auf der Land​kar​te erschien. Preu​ßische Bauern, jedenfalls im Kerngebiet Brandenburg-Preußens, waren leib​ei​gen oder wur​den von der sogenannten zweiten Feudalisierungswelle im 16. und 17. Jahr​hun​dert leibeigen ge​macht. Das Land war arm, die Städte waren schwach, der Adel war stark, aber nicht stark genug um zu verhindern, daß Preußen absolutistisch wurde. Allerdings war es ein Ab​solutismus, in dem die Junker ihre Gutsherrlich- und Gerichtsbarkeit behielten. Wie kleine Kö​nige konnten sie dort regieren (Haffner 1998: 111). Und weil das Land arm war und dau​ernt im Kriege, waren die Steuern und Abgaben hoch – die höchsten in Europa (ibid: 95) – und war die Gesellschaft in ei​nem vorher un​be​kannten Maße militari​siert. Unterdrückungsintensive Staats​bil​dung nennt Tilly (1990) diese Kon​stel​la​tion.


Im Gegensatz zu beispielsweise Frankreich war Preußen nicht repressiv in religiösen Fra​gen. Wie die Niederlande hatte auch es den wirtschaftli​chen Nutzen von Toleranz entdeckt. Zudem gab es ei​ne relativ große Rechtssi​cherheit im Rahmen der bestehenden Gesetze. Wie​der​um im Gegensatz zum pa​tro​nagegesteuerten Frankreich war Preußen nicht nur ein büro​kratisch-ab​​so​lu​tistischer Staat, in dem abstrakte Regeln galten und Beamte Funktionäre des Systems wa​ren (Ertman 1997), son​dern auch ein Rechtsstaat. Aber das Recht dieses Rechtsstaats, wie das 'All​gemeine Preußische Land​​recht', war eben Herrschaftsrecht, einseitig gesetztes Recht (Kriele 1975: 109f). Der Beginn der Aufhebung der Leibeigenschaft zu An​fang des 19. Jahrhunderts ver​​​änderte dies nicht ent​schei​dend.


Demokratisierung konnte vor diesem Hintergrund nur revolutionär statt​​​​​​finden. Und dies ge​​schah dann auch 1848, nicht nur in Preußen, sondern auch in einigen anderen, vor allem süd​deut​schen Kleinabsolutismen. Demokra​tische(re)s Recht konnte hier nur als Gegenrecht gesetzt wer​den. Der Revo​lution war aber nur ein kurzzeitiger Erfolg beschoren, die Reaktion gewann wie​der die Über​​hand (obwohl die Leibeigenschaft nicht wiederkehrte). Und wieder wurde ein neues Recht ge​​​setzt und demokratische Kontroll​me​cha​nis​men wurden ersetzt von poli​zei​li​chen. Un​terdrückung und Unfreiheit, Po​larisierung, Aktion, Reaktion, das ist die Se​quenz dieses Pro​zesses. Für Prag​ma​tis​​mus ist kein Raum. Das Kaiserreich von 1871 setzte wieder Herr​schafts​recht, wenngleich auch mo​​dernisiertes, und legte mit dem Sozialis​tengesetz eine Basis zu weite​rer Polarisierung. In der Wei​ma​​rer Republik, die in einer Revolution geboren wurde, geht das Spiel von Aktion und Reak​tion dann weiter und mündet schließlich im Dritten Reich. Daß nach dieser Erfahrung und soviel vor​her​ge​​hen​den Verrechtlichungsschüben die Bundesre​publik wie​derum der Verrechtlichung und dem For​​malismus anheimgefallen ist, ist nicht ver​wun​der​lich. Die Entwicklung von Pragmatismus braucht Zeit.

Anmerkungen




� In den Jahren seit 2000 hat hier im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit dem Islam ei�ne ge�wisse Veränderung stattgefunden. Der multikulturelle Relativismus macht zunehmend einer Position Platz, welche die eigene Kultur als die bessere betrachtet


� Werte und dementsprechend Umfragen stehen allerdings im Mittelpunkt der politischen Kultur�for���schung in der Tradition von Almond und Verba’s [1963] The Civic Culture. Historiker gebrau�chen dagegen einen sehr weiten Begriff der politischen Kultur, der auch politische Prozesse wie bei�spielsweise die Protestwelle der sechziger Jahre umfasst; vergl. Wielenga 2004.


� Die Stabilität von Regierungen scheint dies zu erfordern, und zudem wollen Parteien nun einmal gut abschneiden bei den nächsten Wahlen. Einheit von Regierung und Regierungsparteien wird als dieser Zielsetzung zträglich betrachtet.


� Bei spontanen Umfragen während Einführungsvorlesungen Politische Wissenschaft erstaunt immer wie groß der Prozentsatz der Studenten ist, die während ihrer Schulzeit niemals Aufsätze geschrie�ben haben.


� Die im Text aufgeführten Beispiele wollen die Welt allerdings auch nicht auf den Kopf stellen und die Niederlan�de als autoritäreres Land als Deutschland darstellen. Schwarzweissmalereien führen zu nichts. Wie ein�leitend gesagt, ging es darum zu zeigen, daß beide Länder autoritäre Traditionen und Züge haben.





Bibliographie





Adorno, T.W., E. Frenkel-Brunswik, D.J.Levinson und R.N.Sanford 1969, The Authoritarian Personality, New York: W.W.Norton (ursprünglich 1950).


Almond, G. und S. Verba 1963, The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Na��tions, Princeton: Princeton University Press.


Andeweg, R.B. und G.A.Irwin 1993, Dutch Government and Politics, Hounds�mill: Macmillan.


Becker, U. 1999, Europese democratieën. Vrijheid, gelijkheid en soeverei�ni�teit in praktijk, Ams�ter�dam: Het Spinhuis.


Beyme, K.v. 1987, Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, München: Piper.


Blackbourne, D. und G.Eley 1983, The Peculiarities of German History. Bour�geois Society and Po�li�tics in Nineteenth-Century Germany, Oxford: Oxford University Press.


Blan�kenburg, E. und F.Bruinsma 1994, Dutch Legal Culture, Deventer: Kluwer.


Bloch, M. 1962, Feudal Society, London: Routledge.


Breit, G. 2004, Politische Kultur in Deutschland. Eine Einführung, Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag.


Breuilly, J. 1992, Labour and Liberalism in Nineteenth-Century Europe. Es�says in Comparative His�tory, Manchester: Manchester University Press.


Broekema, H. und A.J.Plas 1986, 'Niederlande', in: Europa in der Schule, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.


Chartier, C. 1992, Het verdriet van Nederland. Een Fransman stoeit met de Hollandse ziel, Ams�ter�dam: Prometeus.


Coenders, M., M.Lubbers und P.Scheepers 2006, ‘Het tolerante land in historisch en landen�ver�ge�lij�kend perspectief, Jaarboek Mens en Maatschappij, Amsterdam: Amsterdam University Press.


Collins, R. 1995, 'German-Bashing and the Theory of Democratic Moderniza�tion', Zeitschrift für So��ziologie, Jg. 24, Nr. 1.


Craig, G. 1982, The Germans, Harmondsworth: Penguin.


Daalder, H. 1974, Leiding en Lijdelijkheid in de Nederlandse politiek, As�sen: Van Gorcum.


Deth, J.v. und J.C.P.M.Vis 1995, Regeren in Nederland. Het politieke en bestuurlijke bestel in ver�ge�lijkend perspectief, Assen: Van Gorcum.


Elias, N. 1976, Der Prozeß der Zivilisation, Bd. 1, Frankfurt/M.: Suhrkamp.


Enzensberger, H.M. 1989., Ach Europa!, Frankfurt/M.: Suhrkamp.


Ert�man, T. 1997, Birth of the Leviathan. Building Sates and Regimes in Med�ieval and early Modern Eu��rope, Cambridge: Cambridge University Press.


Europäische Kommission 1993, Eurobarometer 42, Brüssel: Europäische Kommis�sion.


Europäische Kommission 1998, Eurobarometer 48, Brüssel: Europäische Kommis�sion.


Europäische Kommission 2006, Eurobarometer 66, Brüssel: Europäische Kommis�sion.


Fockema Andrae, S.J. 1982, De Nederlandse staat onder de Republiek, Amster�dam: Noord-Hol�land�se Uitgevers Maatschappij.


Frij�hoff,W.und M.Spies 1999, 1650. Bevochten eendracht, Den Haag: SDU.


Gessner, V., A.Hoeland und C.Varga 1996, European Legal Cultures, Aldershot: Ashgate.


Griffiths, J. 1997, ‘Dutch Political Culture Reflected in the Mirror of the Jury’, MJ 4: 153-160.


Haffner, S. 1998, Preußen ohne Legende, Berlin: Siedler.


Horst, H.v.d 2006, The Low Sky. Understanding the Dutch, Amsterdam: Scrip�tum/Nuffic (1. Auflage 1994).


Katzenstein, P. 1985, Small States in World Markets. Industrial Policy in Europe, Ithaca: Cornell Uni��versity Press.


Kennedy, J. 2004, ‘Die Grenzen der Toleranz. Freiheit, Autorität und die niederländische Gesell�schaft’, in F.Wielenga und I. Taute (Hg.), Länderbericht Niederlande, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 189-240.


Klamer, A. 1990, Verzuilde dromen. 40 jaar SER, Amsterdam: Balans.


Kortmann, C.A.J.M. 2005, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer.


Kossmann, E.H. 1987, 'Tolerantie, toen en nu', in: derselbe, Politieke the�o�rie en geschiedenis, Ams�ter�dam: Bert Bakker.


Kriele, M. 1975, Einführung in die Staatslehre, Reinbek: Rowohlt.


Kuper, S. 2006, Retourtjes Nederland, Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas.


Lechner, F.J. 2007, ‘Redefining National Identity: Dutch Evidence on Global Patterns’, International Journal of Comparative Sociology 48, 4: 355-368.


Lehmbruch, G. 1996, 'Die korporative Verhandlungsdemokratie in Westmittel�eu�ropa', Swiss Po�li�ti�cal Science Review, Jg. 2, Nr. 4.


Loef, G. v. 2002, ’De gedoogcultuur zit diep verankerd’, Public Management, Februar.


Mak, G. 2007, ‘Het taboe van de waarbeid. Over de dingen waarover Nederland niet praat’, in derselbe, De goede stad, Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas.


Mohr, G. 2008, ‘Rechtskultur’, erscheint in S. Gosepath, W. Hinsch und B. Rössler (Hg.), Hand�buch der Politischen Philosophie und Sozialphilosophie, Berlin u. New York: de Gruyter.


Moore, B. 1997, Victims and Survivors. The Nazi Persecution of the Jews in the Netherlands 1940-1945, London: Arnold.


Lijphart, A. 1990, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek, Haarlem: Brecht.


Rentes de Carvalho, J. 1982, Waar de andere god woont, Amsterdam: Arbei�ders�pers.


Romein, J. und A. 1973, De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk, Ams��terdam: Querido.


Schmidt M.G. 2007, Das politische System Deutschlands, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung (urspr. Verlag C.H.Beck, München 2007)


Schneider, H.-P. 1998, ‘Gesetzgebung und Einzel�fallge�rech�tig�keit. Zum Verhältnis von Le�gis�lative und Judikative im sozialen Rechtsstaat’, in: Zeitschrift für Rechtspolitik 31, S.323-327.


Schwelling, Birgit (Hrsg.) 2004 : Politikwissenschaft als Kulturwissenschaft. Theorien, Methoden, Pro�blemstellungen, Wiesbaden, 


SCP 1988, Sociaal en Cultureel Rapport 1988, Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau.


SCP 2007, Sociaal en Cultureel Rapport 2007, Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau.


Smit, J.W. 1970, 'The Netherlands' Revolution', in: R.Foster und J.P.Greene (eds.), Pre�con�di�tions of Revolutions in Early Modern Europe, Baltimore: Johns Hopkins University Press.


Sontheimer, K. 1990, Deutschlands politische Kultur, München: Piper.


Thompson,M., R.Ellis und A.Wildavsky, Cultural Theory, Boulder, Col.: West�view Press.


Tilly, C. 1990, Coercion, Capital and European States AD 990-1990, Oxford: Basil Blackwell.


Vuijsje, H. 1989, Lof der dwang, Baarn: Anthos.


Vuijsje, H. 1997, Correct. Weldenkend Nederland sinds de jaren zestig, Ams�terdam: Contact.


Wielenga, F. 2004, ‘Konsens im Polder? Politik und politische Kultur in den Nioederlanden nach 1945’, in derselbe und I. Taute (Hg.), Länderbericht Niederlande, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 13-129.


Wilterdink, N. 1993, 'Nationalitäten im alltäglichen Gegen- und Miteinan�der. Nationale Iden�ti�tät in ei�ner internationalen Organisation', in: R.Blo�mert, H.Kuzmics und A.Treibel (Hrsg.), Trans�for�ma�tio�nen des Wir-Gefühls. Stu�di�en zum nationalen Habitus, Frankfurt/M.: Suhrkamp.


Zahn, E. 1989, Regenten, rebellen en reformatoren. Een visie op Nederland en de Nederlanders, Ams�terdam: Contact.


Zimmermann, R. 2005, ‘Characteristic Aspects of German Legal Culture’, in R.Zekoll and M.Rei�mann (Hg.), Introduction to German Law, London: Blackwell, S. 1-51.





PAGE  
1


